
 
 
 
 

      ARBEITSVORLAGE  
 
AMT/ABTEILUNG SACHBEARBEITER/IN TELEFON DATUM 

Hauptamt Heike Klein 9745-12 09.10.2013 

REGISTRATURNUMMER 022.3; 123.40 SEITEN 3 ANLAGEN   
 

BERATUNG/BESCHLUSSFASSUNG ÖFFENTLICH NICHTÖFFENTLICH SITZUNG TOP

GEMEINDERAT   22.10.2013 6 

VERWALTUNGSAUSSCHUSS           

 
VERHANDLUNGSGEGENSTAND: 
 
Erlass einer Rechtsverordnung zur Regelung der Sperrzeit in Schank- und Speisewirt-
schaften und Spielhallen           
 
I. Beschlussvorschlag:
 
Der Gemeinderat stimmt dem Erlass der folgenden Rechtsverordnung zur Regelung 
der Sperrzeit in Schank- und Speisewirtschaften und Spielhallen zu:  
 
 
 

Rechtsverordnung 
 

zur Regelung der Sperrzeit in 
Schank- und Speisenwirtschaften und Spielhallen 

 
Aufgrund von § 18 des Gaststättengesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 
20.11.1998, zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 07.09.2007, i.V.m. §§ 1 
und 11 der Verordnung der Landesregierung zur Ausführung des Gaststättengesetzes 
(GastVO) i.d.F. vom 18.02.1991, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2012 i.V.m. § 
44 Abs. 3 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.04.2013 
erlässt der Gemeinderat der Gemeinde Ingersheim folgende Rechtsverordnung: 

 



 
§1 

Beginn der Sperrzeit für die Bewirtschaftung im Freien 
 
Abweichend von § 9 der GastVO beginnt die Sperrzeit in Straßenwirtschaften und an-
deren im Freien befindlichen Gastronomiebetrieben allgemein um 23.00 Uhr. 
 
 

§2 
 
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

VORLAGE BEWIRKT AUSGABEN: JA  NEIN  

DECKUNGSMITTEL SIND BEREIT: JA  NEIN  

AUßER- BZW. ÜBERPLANMÄßIGEN AUSGABEN: JA  NEIN  

FINANZIERUNGSNACHWEIS LIEGT BEI: JA  NEIN  

PROTOKOLLAUSZUG: BÜRGERMEISTER KÄMMERER HAUPTAMTSLEITERI
N 

REGISTRATUR  

 BAURECHTSAMT LRA STADT 
BIETIGHEIM-
BISSINGEN  

       



II. Sachdarstellung und Begründung:
 
Die Gemeinde Ingersheim hat seither keine spezielle Regelung zum Beginn der Sperrzeit im 
Außenbereich von Gaststätten getroffen. Dies bedeutet derzeit, dass die Gaststättenverord-
nung Baden-Württemberg greift. Nach § 9 Gaststättenverordnung beginnt die Sperrzeit für 
Schank- und Speisewirtschaften um 03.00 Uhr, in der Nacht von Samstag und zum Sonntag 
um 05.00 Uhr und endet um 06.00 Uhr.  
 
Die Stadt Bietigheim-Bissingen als untere Verwaltungsbehörde, hat uns empfohlen nach § 
11 GastVO eine Sperrzeitenregelung für Gaststätten im Außenbereich durch Erlass einer 
Rechtsverordnung durch die Gemeinde zu treffen. 
 
Die Regelung per Rechtsverordnung wäre einheitlich für alle Gastronomiebetriebe und wür-
de keinen benachteiligen. 
 
Eine individuelle Regelung über die Gaststättenkonzession in Form einer Auflage wird sei-
tens der unteren Verwaltungsbehörde als rechtlich schwierig erachtet. 
 
Im Hinblick auf eine einheitliche Regelung innerhalb unserer Verwaltungsgemeinschaft  soll 
die Sperrzeit im Freien um 23.00 Uhr beginnen. 
 
Die Rechtsverordnung hat folgenden Wortlaut: 
 

Rechtsverordnung 
 

zur Regelung der Sperrzeit in 
Schank- und Speisenwirtschaften und Spielhallen 

 
Aufgrund von § 18 des Gaststättengesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 20.11.1998, 
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 07.09.2007, i.V.m. §§ 1 und 11 der Ver-
ordnung der Landesregierung zur Ausführung des Gaststättengesetzes (GastVO) i.d.F. vom 
18.02.1991, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2012 i.V.m. § 44 Abs. 3 Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 24.07.2000, zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.04.2013 erlässt der Gemeinderat der 
Gemeinde Ingersheim folgende Rechtsverordnung: 
 

§1 
Beginn der Sperrzeit für die Bewirtschaftung im Freien 

 
Abweichend von § 9 der GastVO beginnt die Sperrzeit in Straßenwirtschaften und anderen 
im Freien befindlichen Gastronomiebetrieben allgemein um 23.00 Uhr. 
 
 

§2 
 
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Volker Godel 
Bürgermeister 
 
 


